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Weitere Hinweise zur Zustimmungserklärung: 

 

 

 

 

Das Kind muss grundsätzlich zwecks Identifizierung bei der Antragstellung anwesend 

sein! 

Das Kind muss für alle Dokumente ab dem 10. Lebensjahr selbstständig den Antrag 

im Meldeamt unterschreiben! 

Bei Beantragung eines Ausweisdokuments müssen ab dem 6. Lebensjahr die 

Fingerabdrücke des Kindes eingescannt werden. 

Bei Beantragung ist die Vorsprache mindestens eines Elternteils erforderlich! 

Können nicht beide Elternteile vorsprechen, ist die schriftliche 

Einverständniserklärung des anderen Elternteils und dessen 

Ausweisdokuments vorzulegen. 

 

 

Verweigert ein Elternteil die Zustimmung, ist die Entscheidung des 

Vormundschaftsgerichts vorzulegen. 

Ist ein Elternteil alleine berechtigt das Sorgerecht für das Kind auszuüben, ist 

hierüber ein entsprechender Nachweis zu führen (z.B. bitte eine 

Negativbescheinigung des zuständigen Jugendamtes) 

Mitzubringende Unterlagen: 

 

 

 

 

 

Bei erstmaliger Beantragung: Geburtsurkunde (Original) 

Ggf. das bisherige Ausweisdokument des Kindes 

Digitales, biometrisches Lichtbild von einem zertifizierten Fotodienstleister 

Ausweisdokumente beider Erziehungsberechtigter 

Ggf. Sorgerechtsnachweis bei nur einem Sorgeberechtigten 

Gebühren: 

10 Euro für die Ausstellung eines vorläufigen Ausweises 

27,60 Euro für die Ausstellung eines Personalausweises 

37,50 Euro für die Ausstellung eines Reisepasses 


